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Gesetzliche Grundlagen 
Kinderschutz 

 
 

Regelung grundlegender Verhältnisse 
 

Die grundlegenden Verhältnisse zwischen elterlichen Rechten und Eingriffsrechten bzw. 
-pflichten der staatlichen Gemeinschaft sind in folgenden Gesetzen in der Bundesrepublik 
Deutschland geregelt:  
 

Art. 6 Abs. 2 GG // § 1 Abs. 2 SGB VIII 
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“  
 

 

§ 1631 (2( BGB) (seit 2000) 
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 

 
§ 1666 BGB - Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (neue Fassung 2008) 
(1)  Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen durch 

missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, durch 
unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten gefährdet, so hat das 
Familiengericht, wenn die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden, 
die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen.  

 

 

In § 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetztes (SGB VIII) sind die Aufgaben der Jugendhilfe 
beschrieben. Gleichzeitig wird in Absatz (3) auch der Schutzauftrag formuliert:  

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.  
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen  

obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.  
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere  

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen,  
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,  

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,  
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,  
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie  

eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.  

 
Aus weiteren Paragraphen des SGB VIII lassen sich außerdem zusammenfassend folgende 
Grundprinzipien für die Kinderschutzarbeit in der Jugendhilfe formulieren:  

 Eltern und Kinder sind Leistungsberechtigte 

 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten (§ 5 SGB VIII) 

 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 8 SGB VIII) 

 Hilfe vor Eingriff (§ 8 a SGB VIII).  
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§ 8a SGB VIII 
 
Im Oktober 2005 wurde der sogenannte „Kinderschutzparagraph“ in das Achte Sozialgesetzbuch 
eingefügt, mit welchem ein bestimmtes Vorgehen in Kinderschutzfällen sowie das Schließen von 
Trägervereinbarungen für den Umgang mit Verdachtsfällen geregelt werden:  

§ 8 a SGB VIII - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  
(1)  Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der 
Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten.  

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in 
entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine 
insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass 
die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt 
informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung 
abzuwenden.  

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 
anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten 
nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. 
Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, 
so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.  

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 
Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten 
hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten 
oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung 
der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.  

 

 
 

Bundeskinderschutzgesetz 
 

Am 1. Januar 2012 ist als neustes Gesetz im Bereich Kinderschutz das Bundeskinderschutzgesetz 
in Kraft getreten. Es ist ein Artikelgesetz, das das Wohl von Kindern und Jugendlichen 
bundeseinheitlich schützen und ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung fördern soll. Das 
Gesetz besteht aus sechs Artikeln. 
Kern des Gesetzes ist das durch Artikel 1 neu geschaffene Gesetz zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz (KKG). Das KKG regelt, dass und wie Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der 
Kindesentwicklung informiert werden. Es schafft Rahmenbedingungen für verbindliche 
Netzwerkstrukturen im Kinderschutz. Zudem regelt das KKG die Beratung und die Übermittlung von 
Informationen durch Geheimnisträger (z. B. Ärzte und Lehrer) bei Gefährdungen des Kindeswohls. 
Artikel 2 ändert den § 8a des Achten Buchs Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) und fügt mit § 
8b und § 79a zwei neue Regelungen ein. 
Durch Artikel 3 werden das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen) und das Schwangerschaftskonfliktgesetz geändert. Durch Artikel 5 wird das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ermächtigt, den Wortlaut des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch in der Neufassung im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. Der 
letzte Artikel (6) regelt traditionell das In-Kraft-Treten des Gesetzes. 
Artikel 4 bestimmt, dass die Bundesregierung die Wirkungen des Bundeskinderschutzgesetzes unter 
Beteiligung der Länder zu untersuchen und dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2015 
über die Ergebnisse dieser Untersuchung zu berichten hat (Evaluationspflicht). 

 

KKG (neu): 

§ 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 
(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche, 
geistige und seelische Entwicklung zu fördern. 

http://www.kinderschutz-rz.de/
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(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der Wahrnehmung 
ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen, damit 
1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden können, 
2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig erkannt werden 
und 
3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen vermieden oder, 
falls dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere Gefährdung oder Schädigung abgewendet 
werden kann. 
(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres 
Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft insbesondere 
auch Information, Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, 
koordinierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem 
in den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter sowie schwangere Frauen und werdende Väter 
(Frühe Hilfen). 

§ 2 Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung 
(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen über Leistungsangebote im örtlichen 
Einzugsbereich zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der Entwicklung 
des Kindes in den ersten Lebensjahren informiert werden. 
(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für die Information der Eltern nach Absatz 1 
zuständigen Stellen befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch anzubieten. Dieses kann auf 
Wunsch der Eltern in ihrer Wohnung stattfinden. Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, 
bezieht sich die in Satz 1 geregelte Befugnis auf die örtlichen Träger der Jugendhilfe. 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 
(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächendeckend verbindliche 
Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz mit 
dem Ziel aufgebaut und weiterentwickelt, sich gegenseitig über das jeweilige Angebots- und 
Aufgabenspektrum zu informieren, strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung zu 
klären sowie Verfahren im Kinderschutz aufeinander abzustimmen. 
(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe, Einrichtungen und Dienste, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 3 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Gemeinsame Servicestellen, Schulen, 
Polizei- und Ordnungsbehörden, Agenturen für Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, 
Frühförderstellen, Beratungsstellen für soziale Problemlagen, Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung sowie zum 
Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Familienbildungsstätten, Familiengerichte und 
Angehörige der Heilberufe einbezogen werden. 
(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche Zusammenarbeit im 
Kinderschutz als Netzwerk durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe organisiert werden. Die 
Beteiligten sollen die Grundsätze für eine verbindliche Zusammenarbeit in Vereinbarungen festlegen. 
Auf vorhandene Strukturen soll zurückgegriffen werden. 
(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen 
gestärkt werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt den 
Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen und des Einsatzes von Familienhebammen auch unter 
Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen durch eine zeitlich auf vier Jahre befristete Bundesinitiative, 
die im Jahr 2012 mit 30 Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den Jahren 2014 
und 2015 mit 51 Millionen Euro ausgestattet wird. Nach Ablauf dieser Befristung wird der Bund einen 
Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von 
Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Die Ausgestaltung 
der Bundesinitiative und des Fonds wird in Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen mit den Ländern schließt. 

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei 

Kindeswohlgefährdung 
(1) Werden 
1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen eines anderen 
Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert, 
2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung, 

http://www.kinderschutz-rz.de/
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3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 
4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des  
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten 
Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder 
7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den 
Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den 
Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber dem 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 
Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor 
einer Übermittlung der Daten sind diese zu pseudonymisieren. 
(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 1 
erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes für 
erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so 
sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei 
denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu 
diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten 
mitzuteilen. 

Ausschnitt Änderung aus dem SGB VIII: 
§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der 
Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des 
Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben 
gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und 
Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 
1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in der 
Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten." 

 

 

Sonstige ausgewählte Vorschriften aus dem BGB und SGB VIII 

§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 
(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu 
nehmen, wenn  
1.das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 

2.eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert 
und  

a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder 
b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder 

3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt 
und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. 
Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten 
Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; im 
Fall von Satz 1 Nummer 2 auch ein Kind oder einen Jugendlichen von einer anderen Person 
wegzunehmen. 
(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, 
zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der Hilfe und 
Unterstützung aufzuzeigen. Dem Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, 
eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme für 
das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt und die 
Krankenhilfe sicherzustellen; § 39 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Das Jugendamt ist während der 
Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder 
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Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche Wille der Personensorge- oder der 
Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. 
(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 die Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten und mit ihnen das 
Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Widersprechen die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 
der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt unverzüglich  
1. das Kind oder den Jugendlichen den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zu übergeben, 
sofern nach der Einschätzung des Jugendamts eine Gefährdung des Kindeswohls nicht besteht oder 
die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bereit und in der Lage sind, die Gefährdung 
abzuwenden oder 
2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen herbeizuführen. 
Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so gilt Satz 2 Nummer 2 
entsprechend. Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 ist unverzüglich die Bestellung eines 
Vormunds oder Pflegers zu veranlassen. Widersprechen die Personensorgeberechtigten der 
Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten. 
(4) Die Inobhutnahme endet mit  
1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten, 
2. der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch. 
(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind nur zulässig, wenn und 
soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder des Jugendlichen 
oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. Die Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche 
Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu beenden. 
(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich, so sind die dazu 
befugten Stellen hinzuzuziehen. 

§ 1626 BGB Elterliche Sorge, Grundsätze 

(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). 
Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen 
des Kindes (Vermögenssorge). 
(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das 
wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie 
besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der 
elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an. 
(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Gleiches gilt für den 
Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für 
seine Entwicklung förderlich ist. 

§ 1627 BGB Ausübung der elterlichen Sorge 

Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen 
zum Wohl des Kindes auszuüben. Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu 
einigen. 

§ 1631 BGB Inhalt und Grenzen der Personensorge 

(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu 
erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. 
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 
(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge in geeigneten 
Fällen zu unterstützen. 

§ 1631b BGB Mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung 

Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der Genehmigung 
des Familiengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, wenn sie zum Wohl des Kindes, insbesondere 
zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht 
auf andere Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. Ohne die 
Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die 
Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. 
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§ 1632 BGB Herausgabe des Kindes; Bestimmung des Umgangs; Verbleibensanordnung bei 

Familienpflege 

(1) Die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu verlangen, der 
es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält. 
(2) Die Personensorge umfasst ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit Wirkung für und 
gegen Dritte zu bestimmen. 
(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, entscheidet das 
Familiengericht auf Antrag eines Elternteils. 
(4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das Kind von der 
Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf Antrag der 
Pflegeperson anordnen, dass das Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das 
Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde. 

§ 1666a BGB Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher Hilfen 

(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden ist, sind 
nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet 
werden kann. Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die 
Nutzung der Familienwohnung untersagt werden soll. Wird einem Elternteil oder einem Dritten die 
Nutzung der vom Kind mitbewohnten oder einer anderen Wohnung untersagt, ist bei der Bemessung 
der Dauer der Maßnahme auch zu berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, das Erbbaurecht oder 
der Nießbrauch an dem Grundstück zusteht, auf dem sich die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt 
für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil 
oder Dritte Mieter der Wohnung ist. 
(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos 
geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht ausreichen. 

§ 1684 BGB Umgang des Kindes mit den Eltern 

(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem 
Kind verpflichtet und berechtigt. 
(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen 
Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der 
Obhut einer anderen Person befindet. 
(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung, 
auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der in 
Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. Wird die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder wiederholt 
erheblich verletzt, kann das Familiengericht auch eine Pflegschaft für die Durchführung des Umgangs 
anordnen (Umgangspflegschaft). Die Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die Herausgabe des 
Kindes zur Durchführung des Umgangs zu verlangen und für die Dauer des Umgangs dessen 
Aufenthalt zu bestimmen. Die Anordnung ist zu befristen. Für den Ersatz von Aufwendungen und die 
Vergütung des Umgangspflegers gilt § 277 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 
(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entscheidungen über das 
Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 
Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für längere Zeit oder auf Dauer 
einschränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet 
wäre. Das Familiengericht kann insbesondere anordnen, dass der Umgang nur stattfinden darf, wenn 
ein mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Dritter kann auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein 
Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt. 

§ 1685 BGB Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen 

(1) Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl 
des Kindes dient. 
(2) Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächliche 
Verantwortung tragen oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). Eine Übernahme 
tatsächlicher Verantwortung ist in der Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind längere Zeit 
in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. 
(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Eine Umgangspflegschaft nach § 1684 Abs. 3 Satz 3 bis 5 
kann das Familiengericht nur anordnen, wenn die Voraussetzungen des § 1666 Abs. 1 erfüllt sind. 
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